
Arbeitsvertrag OBAS - wer kennt sich aus mit
Zusatzvereinbarung?
Beitrag von „Kalle29“ vom 20. Mai 2013 15:50

Ich habe gerade mal meine Unterlagen für die Einstellung zum 1.2.2013 rausgesucht - einen
entsprechenden Paragraphen habe ich dort nirgendwo gefunden. Sprichst du vom
Einstellungsangebot oder vom tatsächlichen Arbeitsvertrag (das sind zwei unterschiedliche
Dinge)?

Worauf beziehen sich denn die 5 Stunden? Vielleicht kannst du den Wortlaut dieser
Sondervereinbarung mal hier posten?

Trotzdem wäre mir das ziemlich egal. Du hast (außer kirchlichen und privaten Schulen) eh
keinen anderen Arbeitgeber in NRW. Du bekommst eine fest Stelle. Du wirst je nach Alter
verbeamtet. Die drei Jahre kenne ich als Regelung nur für die Versetzung. Du kannst frühestens
fünf Jahre nach Einstellung einen Versetzungsantrag stellen - der wird so wie ich das
mitbekommen habe im Regelfall abgelehnt. Erst nach zehn Jahren hast du wohl ein Recht auf
die Versetzung, sofern eine Stelle woanders frei ist.
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